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13.1 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und 
Angiologie 

(Angiologe / Angiologin) 
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkom-
petenz Innere Medizin und Angiologie nach Ableistung der 
vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbil-
dungsinhalte einschließlich der Inhalte der Basisweiterbil-
dung. 
 
Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon 
- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 

Gebiet Innere Medizin 
- 36 Monate Weiterbildung in Angiologie, davon 

- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung abgeleistet wer-
den können 

- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden 

 
 

   
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung und konservativen Behandlung der 

Gefäßkrankheiten einschließlich Arterien, Kapilla-
ren, Venen und Lymphgefäße sowie in der Mitwir-
kung bei interventionellen Eingriffen und der Re-
habilitation 

- der physikalischen und medikamentösen Therapie 
einschließlich hämodiluierender und thrombolyti-
scher Verfahren 

- der lokalen Behandlung ischämisch und venös be-
dingter Gewebedefekte 

- der Behandlung peripherer Lymphgefäßkrankhei-
ten 

- Mitwirkung und Beurteilung therapeutischer Kathe-
terinterventionen, z.B. intraarterielle Lyse, PTA, 
Stentimplantationen, Atherektomie, interventionelle 
Trombembolektomie, Brachytherapie 

- der Beurteilung von Röntgenbefunden bei Angio-
graphien (Arteriographie, Phlebographie) 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zu opera-
tiven Eingriffen an den Gefäßen, der präoperativen 
Abklärung und der postoperativen Nachbetreuung 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung 
 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- der invasiven und nichtinvasiven Funktionsunter-
suchungen, einschließlich 
- Messungen des systolischen Blutdruckes peri-

pherer Arterien 
- Oszillographien/Rheographien 
- Kapillaroskopien 
- transcutanen Sauerstoffdruckmessungen 
- Venenverschlussplethysmographien 
- Phlebodynamometrien 
- rheologische Untersuchungsmethoden 
- ergometrische Verfahren zur Gehstreckenbe-

stimmung 
- Doppler-/ Duplex-Untersuchungen der 

- Extremitäten versorgenden Arterien, 
- Extremitäten versorgenden Venen, 
- abdominellen und retroperitonealen Gefäße, 
- extrakraniellen hirnzuführenden Gefäße, 
- intrakraniellen Gefäße 

- Sklerosierung oberflächlicher Varizen 
 

Spezielle Übergangsbestimmungen
   
 

 
Kammerangehörige, die die Schwerpunktbezeichnung An-
giologie bzw. die Facharztbezeichnung Innere Medizin und 
Schwerpunkt Angiologie besitzen, sind berechtigt, statt-
dessen die Facharztbezeichnung Innere Medizin und An-
giologie zu führen. 
 

    
 


